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Satzung der Partei DIE LINKE. Kreisverband Ostholstein 
 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Zweck und Tätigkeitsgebiet  
 

(1) Die Partei führt den Namen DIE LINKE.Ostholstein. Die Kurzbezeichnung lautet: DIE LINKE.OH. 
 

(2) Sie hat den Zweck, insbesondere durch die Teilnahme an Wahlen auf allen politischen Ebenen an der politischen 
Willensbildung im Sinne ihres Programms mitzuwirken.  
 

(3) Sie ist Partei im Sinne des Grundgesetzes und wirkt auf dessen Grundlage. Ihr Tätigkeitsgebiet ist der Kreis Ostholstein.  
 

(4) Der Sitz der Partei ist Ostholstein. Die Geschäftsadresse lautet (bis auf weiteres): Wahmstr. 9-11, 23552 Lübeck 
 
1. Die Basis des Kreisverbandes 
 
§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft  
 

(1) Mitglied der Partei kann sein, wer das 14. Lebensjahr vollendet hat, sich zu den programmatischen Grundsätzen bekennt, 
die Bundes- Landes und Kreissatzungen anerkennt und keiner anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes angehört.  
 

(2) Die Mitgliedschaft in der Partei wird durch Eintritt erworben. Der Eintritt erfolgt durch schriftliche Eintrittserklärung 
gegenüber dem Kreisvorstand Ostholstein oder dem Parteivorstand. Der Kreisvorstand macht den Eintritt mit Zustimmung des 
Mitgliedes unverzüglich in geeigneter Weise im Kreisverband parteiöffentlich bekannt und informiert das neue Mitglied über 
seine Mitwirkungsmöglichkeiten.  
 

(3) Die Mitgliedschaft wird sechs Wochen nach dem Eingang der Eintrittserklärung beim Kreisvorstand wirksam, sofern bis 
dahin kein Einspruch gegen die Mitgliedschaft vorliegt. Hat das Mitglied keine Zustimmung zur parteiöffentlichen 
Bekanntmachung des Eintritts gegeben, bedarf es eines Aufnahmebeschlusses des Kreisvorstandes. Der Kreisparteitag kann die 
Mitgliedschaft vor Ablauf der Sechs-Wochenfrist durch Beschluss mit sofortiger Wirkung in Kraft setzen.  
 

(4) Bis zum Wirksamwerden der Mitgliedschaft hat jedes andere Mitglied der Partei ein Einspruchsrecht gegen den Erwerb der 
Mitgliedschaft. Der Einspruch ist begründet beim Kreisvorstand geltend zu machen und durch diesen nach Anhörung des 
Mitgliedes unverzüglich zu entscheiden.  
 

(5) Gegen die Entscheidung des Kreisvorstandes kann Widerspruch bei der zuständigen Schiedskommission eingelegt werden.   
 
§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft  
 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.  
 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem zuständigen Kreisvorstand zu erklären.  
 

(3) Bezahlt ein Mitglied sechs Monate keinen Beitrag, so gilt dies als Austritt aus der Partei, sofern zuvor durch den 
Kreisvorstand die Begleichung der Beitragsrückstände angemahnt und dem Mitglied ein Gespräch angeboten worden ist und 
dabei keine Verständigung erzielt wurde. Der Kreisvorstand stellt den Austritt fest und teilt dies dem Mitglied mit. Legt das 
Mitglied Widerspruch gegen diese Feststellung bei der Schiedskommission ein, bleibt seine Mitgliedschaft bis zur endgültigen 
Entscheidung unberührt.  
 

(4) Ein Mitglied kann nur durch eine Schiedskommission im Ergebnis eines ordentlichen Schiedsverfahrens entsprechend der 
Schiedsordnung und nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich 
gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt.  
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, im Rahmen dieser Satzung und der beschlossenen Geschäftsordnungen  
a) an der Meinungs- und Willensbildung mitzuwirken, sich über alle Parteiangelegenheiten zu informieren und zu diesen 
ungehindert Stellung zu nehmen,  
b) an Veranstaltungen, Wahlen, Abstimmungen und der Gremienarbeit der Partei teilzunehmen,  
c) an den Beratungen von Mitgliederversammlungen, Delegiertenkonferenzen und Vorständen aller Ebenen als Gast 
teilzunehmen und das Rederecht zu beantragen,  
d) Anträge an alle Organe der Partei zu stellen,  
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e) sich mit anderen Mitgliedern zum Zwecke gemeinsamer Einflussnahme in der Partei zu vereinigen,  
f) an der Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für die Parlamente, kommunalen 
Vertretungskörperschaften und sonstige Wahlämter mitzuwirken und sich selbst zu bewerben.  

 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht,  
a) die Grundsätze des Programms der Partei zu vertreten und die Satzung einzuhalten,  
b) die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse der Parteiorgane zu respektieren,  
c) regelmäßig seinen satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen,  
d) bei Wahlen für Parlamente, kommunale Vertretungskörperschaften und sonstige Wahlämter nicht konkurrierend zur Partei 
anzutreten.  

 
§ 5 Gastmitglieder  
 

(1) Menschen, die sich für politische Ziele und Projekte der Partei engagieren, ohne selbst Mitglied zu sein, können in 
Gliederungen und Zusammenschlüssen der Partei mitwirken und ihnen übertragene Mitgliederrechte als Gastmitglieder 
wahrnehmen. Über die Übertragung von Mitgliederrechten und deren Umfang entscheiden die jeweiligen Gliederungen und 
Zusammenschlüsse.  
 

(2) Nicht auf Gastmitglieder übertragbare Rechte sind:  
a) das Stimmrecht bei Mitgliederentscheiden,  
b) das Stimmrecht bei Entscheidungen über Satzungsangelegenheiten, über Finanzordnungen, Finanzpläne, die Verwendung 
von Finanzen und Vermögen und über Haftungsfragen,  
c) das passive Wahlrecht bei Wahlen zu Vorständen, Schieds- und Finanzrevisionskommissionen sowie bei Wahlen zu 
Vertreterversammlungen zur Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten für Parlamente und kommunale 
Vertretungskörperschaften und  
d) das aktive Wahlrecht bei der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten für Parlamente und kommunale 
Vertretungskörperschaften.  

 

(3) Die Übertragung von Mitgliederrechten auf Gastmitglieder bedarf in den Gliederungen der Zustimmung der jeweiligen 
Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung. Das Beschlussprotokoll muss die Gastmitglieder benennen sowie den Umfang und 
die Befristung der übertragenen Rechte genau bestimmen.  
 

(4) Die Übertragung des aktiven Wahlrechtes in einer Mitgliederversammlung ist auf die laufende Versammlung befristet.  
 

(5) Finanzielle Zuwendungen an die Partei begründen nicht die Übertragung von Mitgliederrechten.  
 
§ 6 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
 

(1) Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im Sinne dieser Satzung sind alle Personen, die auf Wahlvorschlag der Partei einem 
Parlament oder einer kommunalen Vertretungskörperschaft angehören oder Regierungsmitglieder bzw. kommunale 
Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte sind.  
 

(2) Mandatsträgerinnen und Mandatsträger haben das Recht,  
a) aktiv an der politischen Willensbildung innerhalb der Partei mitzuwirken,  
b) von der Partei bei der Ausübung ihres Mandats unterstützt zu werden,  
c) vor allen politischen Entscheidungen, welche die Ausübung ihres Mandats berühren, gehört zu werden.  
 

(3) Mandatsträgerinnen und Mandatsträger haben die Pflicht, 
a) sich loyal und solidarisch gegenüber der Partei zu verhalten,  
b) die programmatischen Grundsätze der Partei zu vertreten,  
c) die demokratische Willensbildung in der Partei bei der Wahrnahme des Mandates zu berücksichtigen,  
d) Mandatsträgerbeiträge entsprechend der Bundesfinanzordnung zu bezahlen,  
e) gegenüber den Parteiorganen der entsprechenden Ebene und gegenüber den Wählerinnen und Wählern Rechenschaft über 
die Ausübung des Mandats abzulegen.  

 
§ 7 Innerparteiliche Zusammenschlüsse  
 

(1) Innerparteiliche Zusammenschlüsse können durch die Mitglieder frei gebildet werden. Sie sind keine Gliederungen der 
Partei. Sie können sich einen Namen wählen, welcher ihr Selbstverständnis und ihre Zugehörigkeit zur Partei zum Ausdruck 
bringt. 
 
 § 8 Mitgliederentscheide  
 

(1) Zu allen politischen Fragen in der Partei kann ein Mitgliederentscheid (Urabstimmung) stattfinden. Das Ergebnis des 
Mitgliederentscheides hat den Rang eines Parteitagsbeschlusses. Soweit das Parteiengesetz eine Aufgabe zwingend dem 
Parteitag zuweist, hat der Mitgliederentscheid empfehlenden bzw. bestätigenden Charakter für die Entscheidung des 
Parteitages.  
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§ 9 Gleichstellung  
 

(1) Die Förderung der Gleichstellung der Mitglieder und die Verhinderung jeglicher Art von Diskriminierung bilden ein 
Grundprinzip des politischen Wirkens der Partei. Jeder direkten oder indirekten Diskriminierung oder Ausgrenzung ist durch 
alle Parteimitglieder entschieden zu begegnen.  
 

(2) Die Rechte von sozialen, ethnischen und kulturellen Minderheiten in der Mitgliedschaft, insbesondere das Recht auf 
Selbstbestimmung, sind durch den Kreisvorstand der Partei besonders zu schützen. Ihre Repräsentanz und Mitwirkung im 
Meinungs- und Willensbildungsprozess der Partei ist zu fördern.  
 
§ 10 Geschlechterdemokratie  
 

(1) Die politische Willensbildung von Frauen in der Partei ist aktiv zu fördern. Es ist Ziel der Partei, dass Frauen weder 
diskriminiert noch in ihrer politischen Arbeit behindert werden. Frauen haben das Recht, innerhalb der Partei eigene Strukturen 
aufzubauen und Frauenplenen einzuberufen. Weitere Regelungen, werden durch die Geschäfts-, bzw. Wahlordnung getroffen. 
 
2. Die Gliederung des Kreisverbandes  
 
 § 11 Der Kreisverband 
 

(1) Organe des Kreisverbandes sind der Kreisparteitag und der Kreisvorstand. Der Kreisparteitag konstituiert sich mindestens 
einmal pro Kalenderjahr als Gesamtmitgliederversammlung.   
 

(1) Der Kreisverband ist zuständig für alle politischen und organisatorischen Aufgaben seines Bereiches, sofern durch die 
Satzung oder durch die Landessatzung keine andere Zuständigkeit bestimmt wird.  
 

(3) Der Kreisverband ist die kleinste Verbandsebene mit selbständiger Kassenführung und eigener Finanzplanung.  
 

(4) Der Kreisverband hat das Recht, sich weiter in nachgeordnete Gebietsverbände im Sinne von § 7 Parteiengesetz zu gliedern 
(Ortsverbände).  
 

(5) Innerhalb des Kreisverbandes können Basisgruppen/Basisorganisationen frei gebildet werden.  
 

(6) Der Kreisverband kann sich durch Beschluss des Kreisparteitages im Rahmen der Bundes- und Landessatzung eine eigene 
Satzung geben. Satzungsbestimmungen, die der Bundes- oder der Landessatzung widersprechen, sind unwirksam. 
 
3.Organe des Kreisverbandes 
 

Organe des Kreisverbandes im Sinne des Parteiengesetzes sind der Kreisparteitag und der Kreisvorstand.  
 
§ 12 Aufgaben des Kreisparteitages  
 

(1) Der Kreisparteitag ist das höchste Organ des Kreisverbandes. Er berät und beschließt über grundsätzliche politische und 
organisatorische Fragen.  
 

(2) Dem Kreisparteitag vorbehalten ist die Beschlussfassung über:  
a) die politische Ausrichtung, die Grundsätze und das Programm des Kreisverbandes,  
b) die Satzung, die Wahlordnung, sowie die Geschäftsordnung des Kreisverbandes. 
c) die Wahlprogramme zu Kommunalwahlen. 
d) die grundsätzlichen Richtlinien zur Finanzierung der politischen Arbeit.  
e) den Tätigkeitsbericht des Kreisvorstandes und den Prüfbericht der Kreisfinanzrevisionskommission. 
f) die Wahl des Kreisvorstandes, 
g) die Bildung und Auflösung von Basisorganisationen,  
h) die Auflösung des Kreisverbandes der Partei,   

 

(3) Darüber hinaus berät und beschließt der Kreisparteitag über an ihn gerichtete Anträge.  
 

(4) Der Kreisparteitag nimmt den Bericht des Kreisvorstandes entgegen.  
 

(5) Der Kreisparteitag wählt:  
a) den Kreisvorstand,  
b) die Mitglieder Schiedskommission,  
c) die Mitglieder der Kreisfinanzrevisionskommission,  
d) die Delegierten für den Landesparteitag. 

 
§ 13 Einberufung und Arbeitsweise des Kreisparteitages  
 

(1) Ein ordentlicher Kreisparteitag findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt.  
 

(2) Der Kreisparteitag wird auf Beschluss des Kreisvorstandes unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung und des 
Tagungsortes mit einer Frist von zwei Wochen durch schriftliche Nachricht an die Mitglieder einberufen.  
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(3) In besonderen politischen Situationen kann ein außerordentlicher Kreisparteitag auf Beschluss des Kreisvorstandes ohne 
Wahrung der Einladungsfristen einberufen werden. Auf einem außerordentlichen Kreisparteitag darf nur über Anträge beraten 
und beschlossen werden, die unmittelbar mit dem Grund der Einberufung zusammenhängen.   
 

(4) Anträge an den Kreisparteitag können bis spätestens Tagungsbeginn in schriftlicher Form eingereicht werden. 
Dringlichkeits- und Initiativanträge können mit Unterstützung von mindestens 5 Unterstützern auch unmittelbar auf dem 
Kreisparteitag eingebracht werde.  
 

(5) Der Kreisparteitag gibt sich eine Geschäftsordnung. Solange ein Parteitag keine eigene Geschäftsordnung beschließt, gilt 
die Geschäftsordnung des vorhergehenden ordentlichen Parteitages.  
 

(6) Der Kreisparteitag wählt ein Tagungspräsidium, eine Mandatsprüfungskommission, eine Antragskommission und bei 
anstehenden Wahlen eine Wahlkommission, deren Aufgaben und Arbeitsweise in der Geschäftsordnung und in der 
Wahlordnung zu regeln sind. Der Kreisparteitag entscheidet über die endgültige Zusammensetzung dieser Gremien.  
 

(7) Über den Ablauf des Kreisparteitages ist eine Niederschrift zu fertigen. Beschlüsse des Parteitages sind schriftlich zu 
protokollieren und durch die Versammlungsleitung zu beurkunden. 
 
 § 14 Aufgaben des Kreisvorstandes  
 

(1) Der Kreisvorstand ist das politische Führungsorgan des Kreisverbandes. Er leitet den Kreisverband.  
 

(2) Zu seinen Aufgaben gehören im Einzelnen:  
a) die Beschlussfassung über alle politischen und organisatorischen sowie Finanz- und Vermögensfragen, für die in dieser 
Satzung keine andere Zuständigkeit bestimmt wird,  
b) die Abgabe von Stellungnahmen des Kreisverbandes zu aktuellen politischen Fragen,  
c) die Vorbereitung von Kreisparteitagen, 
d) die Unterstützung der Basisorganisationen und der Zusammenschlüsse des Kreisverbandes sowie die Koordinierung deren 
Arbeit,  
f) die Vorbereitung von Wahlen, 

 
§ 15 Zusammensetzung und Wahl des Kreisvorstandes  
 

(1) Über die Anzahl der Mitglieder und die Zusammensetzung des Kreisvorstandes entscheidet der Kreisparteitag. Er setzt sich 
zusammen aus: 

a) einer Kreisvorsitzenden und einem Kreisvorsitzenden,  
b) einer Kreisschatzmeisterin oder einem Kreisschatzmeister,  
c) einer Kreisgeschäftsführerin oder einem Kreisgeschäftsführer, 
d) einer Kreisschriftführerin oder einem Kreisschriftführer und 
e) weiteren Beisitzerinnen und Beisitzern 

 

(2) Kann eine Funktion nicht besetzt werden, so regeln Wahlordnung und Geschäftsordnung die weitere Verfahrensweise. 
 

(3) Der Kreisvorstand wird in der Regel in jedem zweiten Jahr gewählt. Hat in einem Kalenderjahr keine Wahl des 
Kreisvorstandes stattgefunden, muss diese spätestens auf einem ordentlichen Kreisparteitag im darauf folgenden Kalenderjahr 
stattfinden. Im Übrigen finden Neuwahlen des Kreisvorstandes oder eventuelle Nachwahlen auf Beschluss des Kreisparteitages 
statt.  
 
§ 16 Arbeitsweise des Kreisvorstandes  
 

(1) Soweit durch diese Satzung, die Finanzordnung und die Beschlüsse des Kreisparteitages nichts anderes bestimmt wird, 
regelt der Kreisvorstand die Aufgabenverteilung unter seinen Mitgliedern selbst und macht diese parteiöffentlich bekannt.   
 

(2) Der oder die Kreisvorsitzende vertritt den Kreisverband in der Öffentlichkeit.  
 

(3) Der Kreisvorstand ist gegenüber dem Kreisparteitag rechenschaftspflichtig. Über seine Beschlüsse sind die 
Basisorganisationen und Zusammenschlüsse, bzw. die Mitglieder zu informieren.  
 

(4) Der Kreisvorstand kann nur auf Grund eines mit der absoluten Mehrheit der gewählten Mitglieder gefassten Beschlusses 
geschlossen zurücktreten. In diesem Fall ist unmittelbar ein außerordentlicher Kreisparteitag einzuberufen.  
 
4. Die Finanzen des Kreisverbandes 
 
§ 17 Die finanziellen Mittel des Kreisverbandes  
 

(1) Die finanziellen Mittel des Kreisverbandes werden durch den Kreisvorstand nach den Grundsätzen und 
Verfügungsregelungen der Bundesfinanzordnung verwaltet.  
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(2) der Kreisverband finanziert sich aus den im Parteiengesetz festgelegten Einnahmequellen. Die Verteilung der Einnahmen 
erfolgt entsprechend den Grundsätzen der Bundesfinanzordnung und wird mit dem jährlichen Finanzplan geregelt.  
 

(3) Die Mitglieder des Kreisverbandes entrichten Mitgliedsbeiträge entsprechend ihrem Einkommen auf der Grundlage der 
gültigen Bundesfinanzordnung. Mitgliedsbeiträge sind nicht rückzahlbar.  
 
§ 18 Finanzplanung und Rechenschaftslegung  
 

(1) Der Kreisvorstand ist für die jährliche Finanzplanung und für die Rechenschaftslegung über die Einnahmen und Ausgaben 
und über das Vermögen des Kreisverbandes nach den Festlegungen der Bundesfinanzordnung und des Parteiengesetzes 
zuständig. 
 
§ 19 Kreisfinanzrevision  
 

(1) Im Kreisverband ist eine Kreisfinanzrevisionskommissionen zu bilden. Diese wird durch den Kreisparteitag gewählt. Sie 
bestimmt aus ihrer Mitte den Vorsitz. 
 

(2) Die Kreisfinanzrevisionskommission prüft die Finanztätigkeit des Kreisvorstandes. Sie unterstützt die jährliche Finanz- und 
Vermögensprüfung gemäß Parteiengesetz.  
 
5. Die allgemeinen Verfahrensregeln des Kreisverbandes 
 
§ 20 Öffentlichkeit  
 

(1) Die Organe des Kreisverbandes beraten grundsätzlich parteiöffentlich.  
 

(2) Gäste können im Rahmen der Geschäftsordnung und der Tagesordnung Rederecht erhalten.  
 

(3) Die Öffentlichkeit kann in begründeten Fällen ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.  
 

(4) Die Öffentlichkeit muss ausgeschlossen werden, wenn Rechte Dritter, insbesondere Persönlichkeitsrechte, dies erfordern.  
 
§ 21 Einladung und Beschlussfähigkeit  
 

(1) Die Einladung zu den Sitzungen der sowie der Versand der Beratungsunterlagen erfolgt durch einfachen Brief. Sie kann 
durch Fax oder durch E-Mail erfolgen, sofern die zu Ladenden eine Fax-Nummer oder eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben.   
 

(2) Gewählte Organe des Kreisverbandes sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist.   
 

(3) Mitgliederversammlungen sind unabhängig von der Zahl der Anwesenden beschlussfähig, wenn alle teilnahmeberechtigten 
Parteimitglieder ordnungsgemäß eingeladen worden sind.  
 

(4) Beschlussunfähigkeit wird nur auf Antrag festgestellt.  
 

(5) Ist die Beschlussunfähigkeit zu einem Tagesordnungspunkt festgestellt worden, so ist das Parteiorgan auf seiner nächsten 
Sitzung zu diesem Tagesordnungspunkt ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. Darauf ist in der 
Einladung hinzuweisen.  
 
§ 22 Beschlüsse, Abstimmungen und Wahlen  
 

(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern diese Bundessatzung, die Wahlordnung, eine Landessatzung oder 
die Kreissatzung nichtausdrücklich eine andere Mehrheit vorsehen.  
 

(2) Eine einfache Mehrheit ist bei Sachabstimmungen und Wahlen gegeben, wenn die Zahl der gültigen Ja-Stimmen die Zahl 
der gültigen Nein-Stimmen überschreitet.  
 

(3) Eine absolute Mehrheit ist bei Sachabstimmungen und Wahlen gegeben, wenn die Zahl der gültigen Ja-Stimmen die 
zusammengefasste Zahl der gültigen Nein-Stimmen und der gültigen Enthaltungen überschreitet.  
 

(4) Eine satzungsändernde Mehrheit ist gegeben, wenn mindestens zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen Ja- 
Stimmen sind und wenn mehr als die Hälfte der Abstimmungsberechtigten mit Ja stimmt. Abstimmungsberechtigte sind auf 
Delegiertenversammlungen alle gewählten Delegierten mit beschließender Stimme unabhängig von ihrer Anwesenheit, in 
Mitgliederversammlungen alle anwesenden Mitglieder.  
 

(5) Wahlen können nur stattfinden, wenn sie in der Einladung zu einer Versammlung angekündigt sind. Sie sind in der 
Einladung anzukündigen, wenn Neu oder Nachwahlen satzungsgemäß vorgeschrieben sind oder wenn ein zulässiger Antrag auf 
die Durchführung von Neu- oder Nachwahlen vorliegt.  
 

(6) Wahlen zu Organen des Kreisverbandes sind geheim. Bei allen anderen Wahlen kann offen abgestimmt werden, sofern 
nicht auf Befragen ein Widerspruch dagegen erhoben wird. Das Nähere wird durch die Wahlordnung geregelt.  
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(7) Abstimmungen über Sachfragen sind grundsätzlich offen.  
 

(8) Abstimmungen über Personalfragen, die in ihrer Bedeutung einer Wahl gleichkommen, sind geheim.  
 
§ 23 Ausübung von Parteiämtern und Delegiertenmandaten  
 

(1) Parteiämter und Delegiertenmandate werden in der Regel ehrenamtlich ausgeübt.  
 

(2) Die hauptamtliche Ausübung eines Parteiamtes bedarf eines Beschlusses des Parteivorstandes bzw. des zuständigen 
Landesvorstandes.  
 

(3) Kein Parteiamt soll länger als acht Jahre durch dasselbe Parteimitglied ausgeübt werden.  
 

(4) Notwendige Aufwendungen, die durch Ausübung eines Ehrenamtes erwachsen, sind im Rahmen der Finanzordnung, des 
Finanzplanes und der sonstigen Beschlüsse der Partei zu erstatten.  
 
§ 24 Beendigung von Parteiämtern und Delegiertenmandaten  
 

(1) Ein Parteiamt oder Delegiertenmandat endet auf Grund von Abwahl, Neuwahl, Rücktritt oder mit dem Ende der 
Mitgliedschaft in der Partei.  
 

(2) Eine Abwahl kommt zustande, wenn das wählende Organ in geheimer Abstimmung  
a) eine von der gewählten Person gestellte Vertrauensfrage mit einfacher Mehrheit negativ beantwortet oder  
b) auf Antrag mit absoluter Mehrheit die Abwahl beschließt.  

Abwahlanträge müssen in der vorläufigen Tagesordnung angekündigt sein.  
 

(3) Rücktritte von Parteiämtern und Delegiertenmandaten sind gegenüber dem zuständigen Vorstand schriftlich zu erklären.  
 

(4) Der zuständige Vorstand stellt in den Fällen der Absätze 1 bis 3 auf der Grundlage des Wahlprotokolls die Nachfolge bzw. 
die Notwendigkeit einer Neu- bzw. Nachwahl fest und leitet die entsprechenden Schritte ein.   
 
§ 25 Schlichtungs- und Schiedsverfahren  
 

(1) Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten im Kreisverband oder mit einzelnen Mitgliedern und Streitigkeiten 
über Auslegung und Anwendung dieser Satzung und anderer Ordnungen und zur Entscheidung über Wahlanfechtungen kann 
durch den Kreisparteitag eine Schiedskommission gebildet werden. Ist das nicht der Fall kann die Landesschiedskommission in 
Anspruch genommen werden.  
 

(2) Die Mitglieder der Schiedskommission werden in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt. Sie dürfen nicht dem Vorstand des 
Kreisverbandes, nicht dem Bundes- oder einem Landesausschuss und keiner anderen Schiedskommission angehören, in keinem 
Dienstverhältnis zur Partei stehen und von der Partei keine regelmäßigen Einkünfte beziehen. Sie sind unabhängig und an 
Weisungen nicht gebunden.  
 
§ 26 Schlussbestimmungen  
 

(1) Diese Kreissatzung wurde am 8.Juli 2007 beschlossen. Sie tritt mit ihrer Annahme in Kraft.  
 

(2) Änderungen dieser Satzung müssen vom Kreisparteitag mit einer satzungsändernden (2/3-) Mehrheit oder durch 
Mitgliederentscheid und Parteitag mit einfacher Mehrheit beschlossen werden.  
 
 
 
 
Neustadt, den 8.Juli 2007 


